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Das Wolfdietrichepos 245

Eben dieser merkwürdige Glaube geriet aber später in Konflikt mit
bürgerlicheren Anschauungen, die dunkle Nixenmutter kam in Verruf, und
der Vorwurf illegitimen Ursprungs des Heldensohnes breitete sich aus.
Dieser Vorwurf ist im Wolfdietrich das dichterische Problem geworden, das

treibende Moment, welches die große Spannung zwischen den einzelnen
Handlungsträgern schafft, den Knoten schürzt, den Helden in Not und Fähr-
lichkeit bringt, ihn aber andererseits auch umso mehr innerlich wachsen
und selbständiger, reifer, größer werden läßt. In seiner Jugend im Wald
ist der Hinweis gegeben, daß auch Wolfdietrich ursprünglich als Sohn einer
Wald- oder Wasserfrau galt, und hiermit steht denn das Abenteuer mit
Sigeminne in innerer Beziehung. Daß er den Tieren der Wildnis als
Einjähriger furchtlos begegnet und den gleißenden Wolfblick mit der Bannkraft

der eigenen Augen niederzwingt, ist das untrügliche Zeichen seiner
Heldennatur, woran denn sein Name allzeit erinnert. Das Kind selber
ersiegt sich Leben, es kommt aus Schicksals Hand und bleibt durchs Wasser
auch später immer mit dem Schicksal in Beziehung. So reiht sich diese

merkwürdige Aussetzungsfzene, dichterisch aufgefaßt und mythisch
verstanden, sinnvoll ins Ganze.

Offen liegen die übrigen, mehr menschlichen Vorzüge unseres
Gedichts, die schon mehrfach von andern ihr Lob gefunden haben. Man hat
es mit Recht ein Hohelied der Treue genannt, die im Verhältnis Berchtungs
zu seinem Herrn nnd nachher zum Ziehsohn ebenso schön zum Ausdruck
kommt wie in der hingebenden Dankbarkeit des Helden seinem Pflegevater
und den Ziehbrüdern gegenüber.

VolitiscKd Mmdfchsu
Schweizerische Umschau.

Totalrevision öer Sunöesverfassung. ^ Schwinöenöe Neutralität unö mangelnöe
Objektivität. ^ Zum Zoll Hagenbuch.

In zehn Tagen haben Volk und Stände sich darüber auszusprechen, ob
unsere alt-ehrwürdige Bundesversassung aus dem Jahre 1874 durch ein neues
Verfassungswerk ersetzt werden soll oder nicht. Man kann nicht behaupten, daß diese

Frage das Schweizer Volk stark beschäftigen und die Gemüter sehr erhitzen würde.
Die Notwendigkeit einer Totalrevision unserer Verfassung kann wohl nicht
bestritten werden. Schon rein formell wäre es wünschenswert, das heute ziemlich
unübersichtliche Flickwerk durch einen klaren Neubau zu ersetzen. Am Bau von
1874, dessen Fundamente ziemlich unberührt aus dem Jahre 1848 stammen, hat
man in 60 Jahren recht viel Änderungen vorgenommen. Ein Pariser Rechtslehrer
traf den Nagel ziemlich auf den Kopf, wenn er in seinem Kolleg boshaft behauptete,

im Sommer beuten die Schweizer die Fremden aus und im Winter revidieren
sie ihre Versassung. Man hat nicht nur im Innern des Hauses so viel Umbauten
vorgenommen, daß die ursprüngliche Hauseinteilung kaum mehr erkennbar ist.
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sondern man hat auch den Dachstock durch mancherlei Aufbauten verunstaltet und
erst noch rings um das Haus herum zahlreiche Schuppen und Schöpfe angebaut,
die dem einst schönen Bau auch nicht zur Zierde gereichen. So vermag das Haus
architektonisch nicht mehr zu befriedigen. Die fehlende Gesetzesinitiative hat auch

zur Folge gehabt, daß Bestimmungen polizeilicher Natur, die in Gesetze oder
Verordnungen gehören, auf dem Wege der Verfassungsrevision in das Grundgesetz
unseres Bundesstaates aufgenommen wurden, während anderseits grundlegende
Dinge, die ihrer Natur nach zum Verfassungsrecht gehören würden, außerhalb der
Verfassung zu suchen sind. Der formal-juristische Unterschied zwischen Verfassungsrecht

und Gesetzesrecht deckt sich nicht mehr völlig mit einer Unterscheidung nach
dem Inhalt der Rechtssätze.

Zu diesen formellen, architektonischen Unschönheiten und Stilwidrigkeiten
gesellt sich eine weitgehende tatsächliche und ideelle Durchlöcherung der Verfassung.
Bundesrat und Bundesversammlung regieren wieder wie zur Kriegszeit in hohem
Maße auf Grund von außerordentlichen Vollmachten und mit Notverordnungen,
die lawinenhaft anschwellen. Die Verfassung paßt eben trotz der vielen
Partialrevisionen in vielen Teilen nicht mehr auf die heutigen veränderten Verhältnisse
und vermag insbesondere der Schwierigkeiten von Krisenzeiten nicht Herr zu werden.

Die Folge davon ist, daß eben in weitem Maße praeter legem, außerhalb
der Verfassung regiert werden muß, ja in vielen Fallen sogar contra legem, gegen
den ausdrücklichen Verfassungstext, Das ist beispielsweise der Fall bei einem
unserer wichtigsten Freiheitsrechte: der Pressefreiheit, deren Mißbrauch nicht mehr
anders bekämpft werden konnte als durch Maßnahmen und Eingriffe, die sich mit
dem Grundsatz der Pressefreiheit nicht vertragen. Es begann mit dem Verbot
einiger ausländischer Zeitungen als Retorsionsmaßnahme, dann kam das Verbot
einer von Ausländern in der Schweiz herausgegebenen Zeitung („Der
Reichsdeutsche") und vor wenigen Tagen ist nun auch eine in der Schweiz von
Schweizern herausgegebene Zeitung („Adula") verboten worden. Vollends gegen
die Verfassung bewegen sich heute die eidgenössische Wirtschafts- und die Finanzpolitik,

Während noch die Kriegssteuer als direkte Bundessteuer in Form eines
Verfassungsartikels der Volksabstimmung unterlag, beruhen die neue Krisenabgabe
und die Getränkesteuer lediglich auf einem dringlichen Bundesbeschluß, So zeigt
sich fast auf allen Gebieten der Verfassung eine ganz bedenkliche tatsächliche
Durchlöcherung unseres Staatsgrundgesetzes, von dem wesentliche Bestimmungen faktisch
suspendiert sind.

Parallel dazu geht eine ideelle Durchlöcherung, Verschiedene politische
Gruppen und besonders die sogenannten „Erneuerungsbewegungen" bekämpfen den
Geist der heutigen Verfassung und möchten unserem freiheitlichen Bundesstaat
einen anderen Charakter geben. Aber selbst auf der Seite jener politischen Kreise,
die da behaupten, die demokratische Verfassung verteidigen zu wollen, frndet man
in einer bedenklichen Begriffsverwirrung, eine derartige ideelle Durchlöcherung der
Verfassung, ein Abrücken vom Geist unserer Verfassung. Im Namen der
Demokratie fordern diese Kreise, unter denen die „Nation" sich am wildesten gebärdet,
ein scharfes und energisches Vorgehen gegen alle Feinde der Demokratie "mit
Mitteln, die mit Demokratie und insbesondere mit unserer Verfassung nichts mehr
gemein haben. Sie schreien Zeter und Mordio wegen Verfassungsbruch, Diktatur
des Bundesrates und Fascismus, wenn ihnen etwas unbequem ist, und verlangen
doch selbst verfassungswidrige Maßnahmen zur Bekämpfung ihrer Gegner. Die
am lautesten „Verfassung" schreien, sind im Grunde genommen, genau so wenig
verfassungstreu gesinnt wie ihre Gegner, die sich wenigstens offen gegen die heutige
Verfassung bekennen.

Unsere Verfassung wird immer mehr zu einem Schemen ohne Fleisch und
Blut. Bundesrat und Bundesversammlung regieren ohne sie oder gar gegen sie,
und die politischen Gruppen rücken teils offiziell, teils faktisch immer mehr von
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ihr ab. Auf die Dauer kann aber unter solchen Umständen ein Staat nicht
existieren, besonders nicht in diesen schweren Zeiten des Kampfes und der Anfechtung,

Soll nicht auch bei uns ein Zustand der Rechtlosigkeit einreißen, so ist es

unbedingt nötig, dem Staat wieder eine Verfassung zu geben, auf Grund deren
er existieren und sich behaupten kann, das verunstaltete und baufällige Berfas-
fungsgebäude zu ersetzen durch einen soliden Neubau, der wieder für Jahrzehnte
allen Stürmen Stand hält. Allein ein derartiger Neubau kann nur ausgeführt
werden unter zielbewußter Leitung eines Architekten. Der aber fehlt uns heute.
Die verschiedenen Gruppen, Parteien und Bewegungen, die eine Totalrevision
verlangen, verfolgen im übrigen ganz verschiedene Tendenzen. Sie sind sich einig
im Niederreißen des jetzigen Gebäudes, haben aber die widersprechendsten Pläne
in Bezug auf den Neubau. Würde die Totalrevision beschlossen, so könnte sie
vermutlich nicht durchgeführt werden, weil die Kräfte allzusehr auseinanderstreben.
Man kann kein Haus bauen, wenn an jeder Ecke einer anfängt nach seinen Ideen
und Plänen zu bauen! Eine totale Verfassungsrevision hat zur Boraussetzung, daß
sich in unserem Volke wieder eine politische Mehrheit bilde, wie eine solche 1848
und 1874 bestanden hatte, seither aber verloren ging und einer fürchterlichen
Zersplitterung Platz machte. Solange diese geschlossene Mehrheit fehlt, ist es ein
Unding, an eine Totalrevision zu denken. Die Versuche hiefür müßten für Jahre
hinaus Bundesrat und Parlament in einem Maße beanspruchen, daß darunter
notwendigerweise die übrigen laufenden Geschäfte leiden müßten, weil bei jedem
Artikel ein langes Markten und Feilschen einsetzen würde und die Entscheidung jeweils
von den zufällig anwesenden oder nicht anwesenden Ratsmitgliedern abhängen
würde, wobei schließlich ein fürchterliches Konglomerat entstehen müßte, das nachher

doch von keiner Partei geschluckt werden könnte. Sobald dagegen die
Totalrevision getragen ist von einer starken Bewegung, die im Lande eine Mehrheit
der Stimmberechtigten hinter sich hat, wird sie zu einer relativ einfachen Sache,
und es kann eine Verfassung aus einem Guß entstehen, eine Verfassung, die von
einem bestimmten Geist erfüllt ist, und nicht eine bloße Sammlung von
Kompromißbestimmungen, Warten wir deshalb mit der Totalrevision, bis sich in
unserem Lande diese Mehrheit gebildet hat. Bis dahin müssen die notwendigen
Änderungen vorgenommen werden auf dem Wege der Teilrevision einzelner Artikel.
Dieses Verfahren hat übrigens noch den Vorteil, daß das Volk über jede einzelne
Materie einzeln diskutieren und befinden kann. Nur auf diese Weise werden die
einzelnen Probleme gründlich behandelt, was bei einer Totalrevision niemals der
Fall sein kann.

Die Ausrottung des landesverräterischen Adulanestes ist wohl im ganzen Lande
unterschiedslos gebilligt worden. Bezeichnend aber für die Nazipsychose, den Hitlerschreck,

die in weiten Kreisen grassieren, sind die Schlußfolgerungen, die eine
gewisse rote und rosarote Presse zu ziehen für nötig findet, Sie fordern, daß nun
der Bundesrat „die starke Hand" auch gegenüber den Nationalsozialisten zeige und
daß nach der Adula nnn auch „die Gauherren" ans Messer genommen werden.
Adula und deutsche nationalsozialistische Organisationen in der Schweiz werden
also ohne weiteres neben einander gestellt. Die blinde Angst vor dem Hakenkreuz
scheint in vielen Kreisen jedes Unterscheidungsvermögen verunmöglicht zu haben.
Wir empfinden die starke nationalsozialistische Organisierung der Reichsdeutschen
in der Schweiz auch als sehr unangenehm, unangebracht und störend. Aber die
Objektivität verlangt doch die Feststellung, daß den nationalsozialistischen Organisationen

der Reichsdeutschen keinerlei landesverräterische Umtriebe vorzuwerfen sind
wie den Jrredentisten rund um die Adula. Man kann ihnen mit bestem Gewissen
nichts anderes vorwerfen, als daß ihre Organisation und ihr Auftreten unangenehm
wirken und auch so empfunden werden. Aber irgend ein Verhalten oder irgend
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eine Handlung gegen die Sicherheit der Eidgenossenschaft sind ihnen einfach nicht
vorzuwerfen. So ist es völlig unangebracht, Jrredentismus und Nationalsozialismus

kurzerhand in einen Tigel zu werfen, aber es wirkt sehr populär und ist sehr

billig, darum wird es nicht nur bei den Sozialisten so gemacht, sondern
selbstverständlich auch bei der „Nation" und allen ihren zugewandten Blättern.
Naheliegender wäre es, auf Grund der Ergebnisse der Adula-Untersuchung nun auch
den italienischen Fascistenorganisationen in der Schweiz auf den Zahn zu fühlen,
an deren Blatt der famose Colombi auch mitgearbeitet haben soll. Daß vielleicht
auch dort manches aufzudecken wäre, entgeht diesen Leuten völlig, die sich als
einzige Schirmer unserer Unabhängigkeit und Sicherheit wähnen. Die braune
Gefahr ist ihnen so zur fixen Idee geworden, daß sie nicht mehr imstande sind,
klar zu unterscheiden, und unterschiedslos alles, was ihnen in den Weg kommt,
mit dieser braunen Gefahr in Verbindung bringen. Als Hüter unserer demokratischen

Verfassung scheuen sie sich auch nicht, gegen die bösen Nazis die Anwendung

von Mitteln zu verlangen, die nicht verfassungsmäßig sind! Wenn es gut
geht, werden ab und zu auch die schweizerischen Fascisten und das Komitee für
die Universalität Roms am Wickel genommen, während man die italienischen
Fascisten trotz ihrer Verbindungen mit Colombi und der Adula unbehelligt läßt.
Es ist überhaupt überaus bezeichnend für den die europäische Kultnr schützenden

Antifascismus, daß er sich zu 95 «/« auf die Bekämpfung Deutschlands konzentriert.

Die Bekämpfung des italienischen Fascismus wird fast völlig vernach-
läßigt, seit Mussolini sich mit Deutschland überworfen hat und nun mit Frankreich

marschiert. Für die Beziehungen der Kommunisten mit Rußland finden diese

Beschützer unserer Demokratie und unserer Unabhängigkeit überhaupt kein Wort
des Tadels, Das ist nicht nur so bei den Sozialdemokraten, sondern auch in
gewissen angeblich bürgerlichen Kreisen, die gleich „Fürio" schreien, wenn der
Bundesrat auch gegenüber den Kommunisten die starke Hand zeigt, die sie gegen die

Nationalsozialisten beanspruchen. So machen beispielsweise die Freigeldleute mit
ihrem famosen „Landschäftler" in heiliger Entrüstung, weil der Bundesrat die

Durchführung eines internationalen Kommunistenkongresses in Basel, der angeblich
gegen den italienisch-abessinischen Konflikt protestieren soll, verboten hat.

Wir erleben in der Schweiz eine regelrechte Hetze gegen Deutschland, die über
die berechtigte und entschiedene Abwehr aller Provokationen und Übergriffe weit
hinausgeht und von marxistischen Kreisen, Juden und Emigranten in holder
Eintracht geschürt wird. Wenn dann marxistische Zeitungen noch eine feindselige
Einstellung der Schweiz gegenüber Deutschland verlangen oder zum mindesten einen
Wirtschaftsboykott, so dürfen wir uns nicht mehr wundern, daß in Deutschland die
Neutralitat der Schweiz nur noch als ein rein strategischer Begriff betrachtet wird.
Von wirklicher Neutralität entfernen wir uns tatsächlich immer mehr dank der
ungehemmten Sprache einer demokratisch sein wollenden Presse.

Der Angstpsychose vor der braunen Gesahr ist es auch zu verdanken, daß der

Fall Hagenbuch derart aufgebauscht und ausgeschlachtet werden konnte. Nun hat
der Prozeß vor Divisionsgericht 4 in Luzern gezeigt, wie haltlos die politische
Konstruktion eines Falles Wille und eines Falles Bircher war. Der Urheber
der üblen Angelegenheit, Oblt. Hermann Hagenbuch, der den anonymen
„Generalstäblerbrief" verfaßt und der roten Presse zugestellt hatte, erschien vor
Divisionsgericht in einem ganz bedenklichen Licht als notorischer Verschwender, skrup-
pelloser Schuldenmacher, Lügner und haltloser Psychopath mit einem krankhaften
Geltungstrieb. Der Mann, der angeblich das Vaterland retten wollte, hat die
schwersten Vorwürfe gegen einen verdienten Truppenführer erhoben auf Grund
harmloser Tatsachen und haltloser Gerüchte. Wer noch erwartet hatte, die
Gerichtsverhandlungen würden sensationelle Enthüllungen bringen, sah sich bitter
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enttäuscht, Hagenbuch wußte überhaupt nichts Positives und war auf der ganzen
Linie zum Rückzug gezwungen.

Angesichts der krankhaften Veranlagung Hagenbuchs und seines Lebenswandels,

die beide nicht erst in neuester Zeit aufgedeckt wurden, sondern schon in
früheren Jahren zu bittersten Klagen Anlaß gegeben hatten, fragt man sich nur
erstaunt, wieso Hagenbuch nicht schon früher aus der Armee ausgestoßen wurde.
Man hätte wohl schon lange erkennen können und müssen, daß es sich nicht nur
um „Jugendsünden" handelte bei dem Hochstaplercharakter Hagenbuchs und hätte
ihn leise und unauffällig aus der Armee entfernen können auf Grund seiner
psychischen Defekte, Leider wurde er aus falschem Mitleid und falscher Kameradschaft

immer wieder gedeckt und finanziell unterstützt, und es ist ja fast ein Wunder,

daß Hagenbuch nicht noch Hauptmann geworden ist. Es ist etwas Schönes
um echte und hilfsbereite Kameradschaft, aber höher noch als die Kameradschaft
stehen doch die Interessen der Armee, und die hätten schon lange die Entfernung
Hagenbuchs fordern müssen.

Wenn von verschiedenen Zeugen die große Vaterlandsliebe und Militärbegeisterung

Hagenbuchs gerühmt und betont worden ist, so ist hiezu doch auch zu
bemerken, daß Hagenbuch offenbar die vornehmsten Begriffe des Offiziers: Ehre und
Pflicht, völlig gefehlt haben. Wäre er auch Offizier seiner Gesinnung nach, so

hätte er aus seiner schwersten Verfehlung die einzig offiziersgemäße Konsequenz
gezogen und hätte der Armee noch den betrüblichen Prozeß vor Divisionsgericht
erspart.

In einem ganz bedenklichen Lichte stehen heute aber auch die Sozialdemokraten

da, die den Fall Hagenbuch sofort bereitwillig aufgriffen und weidlich
ausschlachteten, um einen hohen Truppenführer in den Augen des Volkes
herabzusetzen und unmöglich zu machen, Sie haben sich in leichtfertigster Art und Weise
die Behauptungen und Anschuldigungen eines Psychopathen zu eigen gemacht für
ihre verbrecherischen Machenschaften und die Entfernung von Oberstkorpskommandant

Wille gefordert. Wäre es ihnen gelungen, die Entfernung Willes durchzusetzen,

so hätten nachher unfehlbar auch andere hohe Offiziere gehen müssen, nicht
zuletzt auch der Chef des Militärdepartementes, Bundespräsident Minger, der ja
in den Augen unserer Marxisten der gefährlichste aller Bundesräte ist. Die
Beseitigung Willes wäre das Signal gewesen sür einen Generalangriff auf die Spitzen
der Armee, Mit der heutigen Armeeleitung aber ist die Sozialdemokratie
deshalb unzufrieden, weil von ihr eine absolut neutrale Wehrpolitik zu erwarten
ist. Den Marxisten aber ist die schweizerische Neutralität ein Greuel, weil sie

auch unser Land gerne in den Ring der deutschfeindlichen Staaten hineinmanövrieren
möchten und nichts sehnlicher wünschen als einen Kreuzzug gegen

Hitlerdeutschland, an dem sich ihrer Meinung nach eben auch die Schweiz beteiligen
sollte. Die sozialistische Presse läßt über diese landesverräterischen Absichten keine

Zweifel übrig.
Der Prozeß hat aber nicht nur Hagenbuch als lügnerischen Psychopathen

dargestellt, sondern auch die völlige Haltlosigkeit seiner ungeheuerlichen
Anschuldigungen ergeben. Damit steht Oberstkorpskommandant Wille sauber und integer
da, vor dem ganzen Volke rehabilitiert, und selbst dort, wo man in der
Nazipsychose allzu rasch bereit war, ihm das Vertrauen zu entziehen, wird man nicht
umhin können, ihm dieses Vertrauen wieder zuzuwenden. Aber auch die
Angriffe gegen Oberstdivisionär Bircher und die Konstruktion eines tiefgreifenden
Gegensatzes zwischen Bircher und Wille sind mit diesem Prozeß völlig zusammengebrochen.

Wenn Bircher Willes Beziehungen und Reisen als unvorsichtig
bezeichnete oder in Fragen der Heeresorganisation nicht in allem gleicher Meinung
war wie Wille, so war es mehr als leichtfertig, daraus einen Gegensatz zu
konstruieren und Bircher gar der indirekten Urheberschaft an Hagenbuchs
Generalstäblerbrief zu bezichtigen, wie dies der geschäftstüchtige sozialdemokratische Na-



2S« Politische Rundschau

tionalrat Oprecht getan, der u. a. auch Hagenbuch zur Abfassung einer Schrift
über dessen Fall veranlassen wollte und sich daraus viel Geld versprach.

Der Fall Hagenbuch ist mit dem Entscheid von Luzern erledigt, da es Hägen«
buch bei dem Spruch bewenden ließ und keine Kassationsbeschwerde eingereicht
hat. Wenn aber auch Hagenbuch der Armee nicht mehr angehört, so gibt
es in ihr doch noch andere Offiziere, die die nötigen Charaktereigenschaften, die
vom Ofsizier und Truppenführer verlangt werden müssen, nicht besitzen, oder deren
vaterlandstreue Gesinnung nicht einwandfrei ist, gegen die aber bisher nie
eingeschritten wurde, weil man sich vor der Verantwortung scheut, weil man den
Skandal sürchtet und weil man aus falscher Kameradschaft solche Offiziere zu
decken sucht. Der Fall Hagenbuch mag als warnendes Beispiel zeigen, wohin solche

Duldsamkeit führen kann. Hoffentlich findet in nächster Zeit der Artikel 16 der
Militärorganisation vermehrte Anwendung im Interesse der Sauberkeit der Armee,
die Gesinnungs- und Charakterlumpen nicht erträgt.

Gottfried Zeugin.

Zur politischen Lage.
vor Sem ostafrikanischen Krieg.

Es mag vielleicht heute drei Wochen her sein, als der ehemalige britische
Schatzkanzler Snowden erklärte, daß der Ausbruch eines Krieges in Abessinien
unvermeidlich den Ausbruch eines allgemeinen Konfliktes zur Folge haben müßte.
Nun weiß man ja, daß der heutige Lord Snowden von jeher ein temperamentvoller
Herr gewesen ist, und wer seinerzeit in den Jahren ILA und 1930 die Konferenzen

um den Aoung-Plan im Haag und in Scheveningen verfolgte, kann sich noch
daran erinnern, wie dieser sür einen Engländer selten temperamentvolle Minister
die Einigkeit der Alliierten beinahe gesprengt hätte, jedensalls aber — und
das ist hier bedeutsam — zum ersten Mal seit 1918 unerbittlich nnd konsequent

einen selbständigen englischen Standpunkt vertrat, was
damals deu Franzosen, die nn so etwas überhaupt nicht mehr gewohnt
waren, ungeheuerlich erschien. Damals allerdings sollte die Herrlichkeit nicht
lange währen, denn bald war Snowden gestürzt — die nationale Regierung
vertrat zeitweise wieder durchaus die Politik der Entente cordiale, wie sie
denn auch die Grenze Englands nicht an den Felsen seiner Küste, sondern am
Rhein erblickte. Aber es war wohl niemand, der dieser Entente cordiale wirklich

getraut hätte, so wie man es von früher her gewohnt war. Es scheint, daß die

trotz aller gesteigerten militärischen Rüstung doch kaum mehr zu bestreitende effektive

politische Schwächung Frankreichs, die mit der deutschen Aufrüstung nnd deren
widerspruchslosen Hinnahme evident wurde, die Engländer vorsichtig gemacht hat.
So folgte direkt auf Strefa das deutsch-englische Flottenabkommen — typisch
englische Politik! Und so ist es nicht ausgeschlossen, daß der bevorstehende i t a l i e-

nisch-abcssinische Krieg England veranlaßt, um der Erhaltung seines

Imperiums willen, sich wieder seine volle Selbständigkeit zu nehmen.
So ist vielleicht auch der Ausspruch Snowdens relativ richtig, insofern als der
kommende Krieg in Afrika, wenn vielleicht nicht einem allgemeinen Konflikt, so doch
eine grundlegende Wandlung der politischen Lage Europas

zur Folge haben kann.
Es ist wohl richtig, wenn man behauptet, daß im Grunde die Abessi-

nienpolitik Italiens fast ausschließlich dem Konto Frankreichs zu belasten
ist. Ohne Frankreichs Zustimmung wäre diese Politik nicht möglich und ohne
jenes immer weitertreibende Element der französischen Politik, die Angst vor
der Wiedererstarknng Deutschlands, wäre diese Zustimmung nie gegeben morden.
Daß sie ohne Einschränkung von Laval am 7. Januar 1 935 in Rom sormell
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gegeben wurde, hat Mussolini, nachdem ja bereits die ganze Welt nichts anderes
mehr vermutete, kürzlich noch ausdrücklich bestätigt. Doch will das nicht besagen,
daß Italiens Entschluß, Abessinien zn besetzen, nicht schon früher gefaßt worden
wäre. Jedenfalls ist es aufflällig, daß, wie wir von einem im allgemeinen gut
unterrichteten osteuropäischen Diplomaten erfahren, Italien eine ganz
überraschend große Anzahl außerordentlich schneller und beweglicher kleiner

Torpedoboote besitzen soll, welche vielleicht eine erhebliche Gefahr für
englische Großkampfschiffe werden könnten. Es ist möglich, daß weder die

Zahl dieser Boote noch ihre Kapazität in vollem Umfange den anderen Ländern
bekannt geworden ist, — Indessen muß der 7. Januar 1935 doch als der entscheidende

Tag bezeichnet werden. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Frankreich
bereits damals über das Ausmaß der deutschen Aufrüstung, wie es dann am 16,

März verkündet wurde, unterrichtet war — dieser Ausrüstung präventiv zu begegnen,
was gewisse Kreise in Frankreich im Oktober 1933 und noch im August 1934, in
den Tagen, da Hindenburg starb, befürwortet hatten, war es zu spät — Polen
schien auf absehbare Zeit für die französischen Kombinationen verloren — England
hielt sich zurück — die Position Österreich konnte so nur mit Italiens
Macht gehalten werden — und so fiel der Anspruch auf Abessinien dem Duce
gewissermaßen in den Schoß, Vielleicht liegt aber doch ein Fehler in dieser
Rechnung, Denn es ist noch nicht ausgemacht, daß Mussolini in Abessinien erstens
überhaupt obsiegt und zweitens innert nützlicher Frist obsiegt, oder ob er sich am
Ende doch militärisch, insbesondere aber finanziell, verblutet. Damit aber wäre
— und daran ändern auch die jetzigen Königsmanöver in Bozen nichts — die

Position Osterreich und der Donauraum für Frankreich gefährdet. Der „Manchester

Guardian" hat vielleicht nicht unrecht: „Das S ch i ck s a l Ö st e r r e i ch s

entscheidet sich auf den Schlachtfeldern A b c s s i n i e n s," Armes
Europa!

Daß bereits im Oktober der Krieg in Ostafrika losbricht, wird
heute niemand mehr bezweifeln, Abessinien hat zwar in geschickter Mäßigung
weitgehend nachgegeben — wie in seinem Widerstand, so steckte auch im Nachgeben

England dahinter. Wie man hörte, ging der Negus über das erste
Angebot, Teile von Ogaden abzutreten, in Paris erheblich hinaus und war bereit,
Italien einen ganz bedeutenden wirtschaftlichen Einfluß auf dem Wege über
Konzessionen einzuräumen, die vielleicht im Laufe der Jahre zu einer tatsächlichen
wirtschaftlichen Durchdringung des Landes durch die Italiener, mit allen
Konsequenzen, hätte führen müssen. Außerdem wurde die direkte Verbindung von
Erythröa nach Somaliland zugebilligt. Soweit konnte Abessinien anscheinend gehen,
d.h. zu deutsch, diese Konzessionen waren für England noch tragbar. Mussolini
aber verlangte das uneingeschränkte Protektorat über den größten Teil des Landes
und die militärische Besetzung. So mußte die Dreimächtekonferenz scheitern, und
so kann auch bei den diplomatischen Verhandlungen bis zum 4, September nichts
mehr herauskommen. Ob Mussolini klug gehandelt hat?

Die Frage mag heute müßig scheinen, Mussolini hat gehandelt.
Er erklärte vor einigen Tagen einem englischen Journalisten ganz offen, nun könne

er nicht mehr zurück und wenn er es täte, so würden die 200,900
Gewehre in Ostafrika von selbst losgehen. Dies ist bestimmt nicht
nur Rhetorik, sondern wahrscheinlich ernste Wirklichkeit, Die Gewehre würden
losgehen. Gegen wen? Es ist klar, daß der Duce aus innerpolitischen Gründen
tatsächlich nicht mehr zurück kann. Man weiß, daß die Abessinienpolitik zu einem
Zeitpunkt — wohl auch nicht zufällig — eingeleitet wurde, als das fascistische
System anscheinend in manchen Punkten in seiner Sicherheit nicht mehr über alle
Zweifel erhaben war. Außerdem ist uns aus sehr zuverlässiger Quelle aus Italien
bestätigt worden, daß die Stimmung zu Anfang des Abenteuers gar nicht
besonders begeistert war, daß eine bedenkliche Unordnung in der Mobilisation herrschte
















